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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und ufteri
Mitgliedern der gesezgebende» Rathe der helvetischeiichlepublik.

Band III. I.XXII. Luzern, den Id. Mai I?9Y. H27-Floreal V^II.)

Gesezgelnina-
Senat, y. M ai.

(Zortsctzun g.)
Muret stimmt Barras bei; besonders wichtig

und unannehmlich ist der Art., der dem Agenten ale
lein gestattet, in dem Haus eines Verhafteten die
Schriften zu versiegeln; durchaus sollte der Verhaft
tete selbst oder ein von ihm Bevollmächstgter dabei
seyn. Auch ist es konstitutionswidrig, daß nach einem
andern Artikel die Befehle eines Statthalters in der
ganzen Republik Kraft haben sollen, um einen Tür-

-ger ;n verhaften. — Ueberhaupt aber kommt der Be?
fchlusi izt nicht zur rechten Zeit. Seit das Direktor
rium dazu aufgefodert halte, sind Militärgerichte und
das Miiitargeftzbu l> einstweilen angeordnet; durch
Annahme dieses Beschlusses würde Verwirrung cnt-
stehen zwischen der Compete«; dieser Militär- und der
konstitutionellen Gerichte. Nur wann die Militär-
gerichte wieder aufgeheben werden können, wird es
Zeit seyn, diesen Beschluß verbessert anzunehmen.

Der Beschluß wird verworfen.
Derjenige, welcher das Vollziehungsdttöktorium

einladet, einstweilen die zu La Robela; errichtete Mn-
n-zipalitatbeizubehalten, wirdverlesen. Crauer glaubt,
wir müssen uns genau an das Gesez halte», und
nicht darüber hinaus kleinen Oertcben eigene Muuizi-
palitâten gestatten. Imdeß verdient die Sache Unter-
such ung ; er schlagt eine Com mission vor. Diese wird
beschlossen; sie soll in z Tagen berichten, und besieht
aus den B. Berth ollet, Crauer und Müugcr.

Der Senat schließt seine Sitzung, im? verweist
einen Beschluß an eine Commission. — .Nach Wieder-
eraffnung der SiSuna. wird ein Schreiben des B.
Dir.kwrs Glaire vrrftsen, worinn er sein" Entlassung
nimmt. (Es ist mit- dem an den grossen Rath gc-
richteten völlig gleichlau end.)

Man schrittet zu Erneuerung des Bureau.
Auf Usteris Antrag wird der Brics des B.

Direktor Glaire dem grossen Rath zugesandt.
Frasca wird zum Präsiden«» ernannt, Stam-

men zum französischen Secretaire, und Burkard
zum Saalin pektor.

Meyer v. Arb. berichtet, im Namen einer Com-
mission, über den Beschluß, der die Bezahlung ver-
schiedener Cioilschulden der vormaligen Bernerregie-
rung verordnet, und rath zur Annahme desselben, in-
dem nach den Aufschlüssen, die der Finanzminister der
Commission gab, die sämtlichen zu bezahlenden Fodc-
rangen bei der genausten Untersuchung vollkommen
richtig befanden worden. -- Der Bericht soll z Tage
auf dem Kauzlcitisch liegen.

(Abends 4. Uhr).
Präsident: Frasca.

Der Beschluß, der dem Direktor Glaire seine Ent-
lassung gestattet, wird verlesen.

Usteri. Mir beklemmtem Herzen habe ich vor ei-
nigen Wochen zur Annahme des Beschlusses gerathen,
der dem B. Direktor Glaire zu Herstellung seiner Ge-
ftlndhcir einen Urlaub bewu'ttte; seine Absicht, als er
diesen Urlaub begehrte, unsere Hoffnung, als wir ihn
gewahrten — fnd unerfüllt geblieben. Der B. Du
rcktor Glaire erklärt uns heute, daß es ihm unmög-

llich ist, die Pflichten seines Amtes wieder zu über-
Ínehmen. Mir doppelt beklemmtem Herzen muß ich
dessnahen z». der Entlassung des redlichen Mannes,
und zu? Annahme des Beschlusses rathen; aber ich
kann cs nicht ohne die helvetische Republik zu bekla-
gen; unter den neuen Republiken ist keine von so un-
fedgem Verhängnisse verfolgt; keine hgt im ersten
Jahre ihres Daftyns, von den an der Spitze ihrer
Geschäfte stehenden Mann-rn — zwei durch Recht-
schasseuhcit und Talente gleich vo. trefliche, gleich aas-
gezeichnete Manner, wie Lcgra»d und Glaire sind,
verloren. Indem ich zur Annahme d.s Beschlusses
rathe, trage ich darauf an, daß dem Protokoll d-s.
Sena s unser Dank für die D'enste, die der B.. Di-
rektor Glaire der Republik geleistet hat, unser Schmerz
über seine Entfernung und unsere Wünsche für die
Wiederherstellung seinr Ges. ittheit, einverleibt werden,.

Der Beschluß wird angenommen — und eben, so

Usteris zweiter Auwag..



Mièèelbolzer verlangt, der Senat solle sich
bis nach vollendeter Wahl des neuen Direktors
permanent erklären, und dem grossen Rath sogleich
die AnnakMe des obige» Beschlusses übersenden.

Der Antrag wird angenommen.
Der grosse Rath ladet den Senat durch eine Both-

schaft ein, seinen Präsidenten mit ic> Mitgliedern in
den Saal des obersten Gcrichchofes tu senden, um
bas Loos für dcn Vorschlag und die Wahl des neuen
Direktors zu ziehen.

Der Senat nimmt die Einladung an; der Prä-
sidenl und lc> Mitglieder begeben sich zu dem Zusam-
mentntt mit den Abgeordneten des grossen Raths.
Die Deputation konuur zun'ik, und der Präsident zeigt
dem Senat an, daß der grosse Nach durch das Los
den Vorschlag erhalten hat.

Auf Murets Antrag beschließt der Senat, sich

um 9 Uhr wieder zn versammeln.

(Abends il Uhr.) -
Der grosse Rath schlagt zu der im Direktorium

ledig gewordenen Stelle, die B. Dolder, Barras
und Kubli, Mitglieder des Senats, Nuce und
Carmenzin, Mitglieder des grossen Rathsxvor.

Der Senat schreitet zur Wahl durch geheimes
Stimmenmchr.

In dem ersten Cerntinium hat Dold er 24 Skim-
men, Barras 20 Stimmen, Kubli 7 Stimmen,
Nuce z Stimmen, Carmen; in 1 Stimme.

Da keine absolute Stimmenmehrheit vorhanden,
so wird ein zweites Serutinium vorgenommen.

Dn-lder hat zo Stimmen, Barras 22 Stim-
men, und Kubli z Stimmen.

Unter Beifallklatschen wird der B. Do »der zum
Mitglied des Direktoriums ausgerufen.

Grosser Rath, 10. Mai.
Präsident; Stokar.

Enz klagt, baß er als Anhänger der alten Ord-
nnng der Dinge verlaumdet worden sey; er erilart,
daß er jeden für einen schlechten Menschen anschen
wird, der verlaumdet ohne öffn! sich anzusagen; er
fodert daher Niedersetzung einer Commission, die Ge-
fest wider Verlaumdec entwerfe. Z im m ermann
fodert über diesen Antrag die Tagesordnung, weil wir
uns nicht mit Partikularitäten besassen kennen, und
in Aufsicht aus Verl.mmdnngen schon eine Commission
beauftragt ist. Man geht zur Tagesordnung.

ReUstab erhalt fur 4 T> g Urlaub.
Gmiir fooert, daß dem B. Direktor Glaire,

der sich wegen seiner Krankheit aus dem Direktorium,
wo er sich ums Vaterland so sehr verdient gemacht
har, entfernte, in einer Zuschrift der Dank des Va-
.reriauds f«r seine geleisteten Dienste bezeugt werde.
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Cartier glaubt dieses sey überflüssig, weil dasselbe
auch nicht gegen Lcgrand beobachtet wurde. Gmür
beharret auf seinem An rag, weicher angenommen
wird.

Secretan im Namen einer Commission legt fol-
gendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit er-
klart, und welches K§ weift in Berathung geuo-mme»
wird.

An den Senat.
In Erwägung, daß es Gemeinden giebt, deren

geringe Bevölkerung „ cht gestattet, bei der Wahl
ihrer Munizipalbcamten die Vorschriften über die
Verwandtschaft zu befolgen, welche iu deut § 35. des
Gesetzes vom rz. Hornung aufgestellt sind;

In Erwägung, daß es nöthig sey, einstweilen
fnr die Organ.saliou dieser Gemeinden zu sorgen;

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

1) Daß diejenigen Gemeinden, welche wegen
ihrer germgen Bevölkerung ihre Munizipalbeamten
jchlechterdings nicht erwählen können, ohne vie !I» K 35.
des Gesetzes über die Muniz.palitaten enthaltenen
Vorschriften zu verletzen, eingeladen werden sollen,
sich luit irgend einer der nächst gelegenen Gemeinden
zu vereinigen.

2) Daß wenn sie verweigern sich zu vereinigen,
es diesen Gemeinden erlaubt se,,n soll, einstweüe»
ihre Munizipalitateu zu errichten; in diesem Hall sind
sie von der Verfügung des § 3Z. des Gesetzes über
die Munizipaliratcn, in Bc reff der verbottereu Vcr-
wandschafisgrade, ausgenommen.

3) Die gleiche Ausnahme hat in diesen Gemein-
den in Betreff d.r Verwalter oer Gemeiudgücer siacr.

4) Es ist jedoch vorbehalten, da ; es keineswegs
erlaubt ist, in einer solchen Gemeinde zwei Brüder,
rwch Oheim und Neffe zu Munizipalbeamten zu er-
nennen, wahrend es darin noch andre entferntere
waftsayige Verivaudte har.e.

5) Diese l.zceee Vorschrift hat keine Kraft in
Betreff der Verwasicr der Gcmeiadgütcr.

§ 1. Cartier will dieses nicht der Willkühr der
klein..! Gemeinden überlassen, sondern bestimmen,
da«,' sich dieselben da auscyliessen sollen, wo sie sich

zu Urversammiungen vereinigten, und wo auch die
Agenten als gesezlichc Auftcher der Municipalitäten
sich befinden; zugl ich will er diejenigen Wahlen auf-
heben, weiche schon wider dec Ordnung statt gc-
habt haben. Akermann folgt und fodert Verta-
guug, bis die Commission ihren ganzen Rapport im
alchi'.neinen vorlegen wird. Secretan bedaurt, dag
mau immer aus die schon bcschioßucn Grundsätze zu-
ruriommr und sich n e den ei mal angenommenen
Gesetzen unterwerfen will, svudcr« immer nach dem



System tines gewissen Ministers grosse Mnnizchäli-
taten dem Gesez zuwider bilden will, da doch die
kleinen einzelnen Schwierigkeiten einzig nach dem Geist
unsers Gesetzes entschieden werden sollten; und was
rum sollten nun auf einmal ganz andre Grundsatze
aufgestellt werden? mehr noch, man will nun um
die Schwierigkeiten eines neuen Systems zu heben,
die vorhandnen Munizipalitâte» kasssren, und dadurch
also das gröste Mißtrauen und allgemeine Unzufn?-
denheit gegen die Gcsezgebung bewirken. Er beharret
auf dem vorgelegten Gutachten.

Desloes ist gleicher Meinung und will keinen

Mnnizipalitatsdeiponsmus einführen, denn der Deft
potismus, der im Namen der Freiheit ausgeübt wird,
ist dcrj drnkendste; Umwcrfung der vorhandnen Mn-
nizipaütctten wurde die gröste Unordnung und Miß-
trauen hervorbringen; und also stimmt er zum Gut-
achten. Carrard erinnert noch an die Grundsätze,
welche in der Ver ainmlung herschtcn, als das Mn-
nizipalitätsgese; gemacht wurde, und daß man da-
mals die Ideen der grössern Munizipalbezwke deßwe-

gen verwarr / weil die Gcmeindsausgaben durch die

Gemeii dsgnter gei ragen werden müssen, ui.d wir also

glaubten dadurch gezwungen zu seyn, jeder Gemeinde
eine besoud >e Munizipalikar zu geben; würd-m wir
ran dieses System umwerfen wollen, wahrend dem
die Gemchndsgiftcr noch vorhanden sind, so würden
wir uns in ein Meer von Schwierigkeiten werfen, in
Knksicht der Enthebung der Gememdsausgaben; und
daher federt er Beibehaltung des Geistes unsers Ge-
sitzes und al'o Annahme des Gutachtens.

A ^ermann beharret^ weil es auch dem Geist
des Gesetzes zuwider ist, nahe Anverwandte in eine

Mnm'zjpaiikat einzuordnen, und weil jede kleine Ge
mei'rche doch noch il-r Gemeindgnt abgesondert halten
kann, wann sie sich schon in eine Munnipalitat mi:
andern Gemeinden vereinigt. Desloes beharret,
weil er grosse Gemeinden kennt, in denen alles unter
einander" verwandt ist. Kilchmann stimmt ganz
Llermann bei. Custor denkt, da mehrere Schwie-
rigolten in Nfiksicht der Munizipalitatseinnchtung zu
entscheiden seyen, so müsse die Commission ein allg'5
meines Gutachten vorlegen. Escher erklärt neuer-
dings daß ihm die Grum satzt des Mraiizipalitats-
gesetz.-s nicht gefallen, allst» das Gesez ist nun ein-
mal gegeben und im g r sien Tuest der Republik n

Ausübung gebracht worden, also wàre es höchst be-

deutlich, nun auf einmal bei Anlast einiger Schwie-
ri stellen das Ganze abändern zu wollen, und in die-
ser Zwischenzeit müßte doch noch eine provisorische
Verfügung genossen werbe.» ; auch das Gutachren
schlagt uns eine blos provisorische Verfügn, g yor;
folstich können wir gleich diese, als an sich selbst zwck-
massg annehmen.

Bourgeois ist ganz Eschers Meinung, be son-

ders auch, weil im Lema» viele kleine Gemeinden sind,
die wir doch nicht unbemerkt lassen können, sondern
auch auf sie in unserm Gesez Rüksicht nehmen sollen.
Beutler will nicht mn eines unschiklichcn Fensters
willen ein ganzes Haus umwerfen, und stimmt asss

zum Gutachten. Guter glaubt, dieses Haus habe
nicht nur ein nnschilliches Fenster, sondern alle
Fenster seyen dunkel und also inüsse Licht geschaft
werden, und da der kleinen Gemeinden des Lemans
wegen, nicht unser Gesez schlecht seyn soll, so stimm:
er für die Zurukweisung des Gutachtens an die Com-
mission. Der Gegenstand wird vertaget.

Secret an begehrt, daß die Gemeinde Dizy.
welche zu diesem Gutachten Anlaß gab, eine Muni--
zipaülal provisorisch zu errichten die Erlaubniß erhalte,
und daß dirse Erlaubniß auf alle Gemeinden aus-
gedehnt werde, die sich im gleichen Fall befinden.
Enter fodcrt in 6 Tagen ein allgemeines Gutachten
von der Commission. Custor will eine» ähnlichen
Fall der Gemeinde Wagen bei seiner Vaterstadt Uz-
nacht) ebenfalls der Commission zuweisen. Kilch-
mann denkt, auch provisorisch seye etwas schlechtes
nicht gut und fodcrt also Vertagung von Secretans
A trag. Desloes hofft, man denke nicht daran die
vorhandnen Munizipalllo.ten wieder umzustürzen, und
dadurch die Erwartungen des Volks so zu'flössen,
daß es al'es Zutrauen in seine Stellvertretung vee-
litre; er st im m Sccretan bei. Cartier findet Des-
ioes Grundsätze von kleinen immer abgesondert blei-
benden Gemeinden ganz föderalistisch, und will nur
provisorisch bis zu neuen Verfügungen diese kleinen
Munizipalllatcn, die Sceretan fodcrt, gestatten.

Eecrctan ist höchst verwundert über den Geist
der Versammlung, die nun ein Gesez, an dem wir
10 Monat mit Mühe gearbeitet heben, wieder zu ver-
werfen wünscht; die Ruhe eines Theils der Republik
hangt daran, daß wir dem jetzigen Geist des Volks
gemäß gestatten, daß es sich in kleine MuniZipalllaten
abtheile, damit nicht kleine Gemeinden unter den
Druk grösserer Munllipalitäten kommen; um des
Wohls des Vaterlands willen, fodcrt er Annahme
semes Antrags.

Euter laßt sich nicht blenden durch Secretans
glänzende Gründe, und denkt, wenn allenfalls durch
Bildung grösserer Mumzipalitäten einige Unzufrieden-
heit entstehe. so sey dieß nur im Leman der Fall,
und daz gen würde dieses kleine Mnnizipalîtâtssystem
dem übrigen Helvetien unpassend und gefahrlich seyn,
und tr nicht nur das Gliss seines Kantons, son-
dem Ms von ganz Helvetien befördern will, so be-
harret er, daß die Commission in 8 oder 14 Tagen
ein ».machten vorlege, und daß die Gemeinde Dich
einstweilen ein? ans sich verwandten Mitgliedern be-
stehende provifor.sche Mnnijipalitat bilden könne.. Dies
scr lezte Antrag wird angenommen.
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Schlumpf als Minorität einer Commission legt
ein zweites Gutachten über die Verlaufe des Klosters
St. Gallen vor, die im Anfang des Jahrs 17YZ.
statt hatten. Das Gutachten wird anfs Bureau
gelegt.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

D lö Voll;klnn:q5dirfktorimn d-r helvetischen
einen und mittwübiU'cu Repudilî an dir
g es- zZebendett Räthe.

Bürger Gescz geber!
Die häufigen Versuche, die täglich no-h in ver-

schieden?» Theilen der Revublik îur Aufrcjtzung des

Volks gemacht werden, haben das Vollziehungsdi-
rekt riuin zu einer Maaßregel bewogen, wodurch
allein eine g naue Aufsicht

^

über Reisende jeder Art
und vermittelst dieser die Entdeckung von abgeftndc-
ten Aufwieglern möglich wird. Zufolge seinem Be-
schlösse vo n 6. Mai, soll kein helvetischer Einwohner
seinen Distrikt verlassen, ohne sich bet dem Unrerstatt-
Halter desselben mit einem Reisepaß zu verschon, und
alle Reisenden werden bei ihrem Eintritt in einen
andern Distrikt zur Vorweisung eines solchen ange-
halten. Zu dem Ende sollen in Ermanglung von
Marechaüssws in allen Gemeinden Polizeiwachen auf-
gestellt und die Agenten der Grenzorte verpachtet
werden, die Paßt der Durchreisenden sorgfältig zu
untersuchen, und dense den ihr Visum beizusetzen.
Ohne o-eck Verfügung, wodurch die Untersuchung
vnvielfalrigt wird, wurde die bloße Verpflichtung zu
Reiftpaßen fruchtlos bleiben und gerade die gefichr-
liebste KlaZe von Herumreisenden, welche gewöhnlich
die Ha.ptorte und Hauptstraßen vermeiden, alter
Nachforschung entgehen. Allein diese neue Daliegen-
heit vermehrt die Verrichtung?» der Agenten, oder
an ihrer Stelle der ttnreragenten in einem Gerde,
der uni sich ihrer Erfüllung zu versichern, uuumgang-
lich eine angemeßme Entschädigung derselben, und
dieß ohne Aufschub erfotert. Das vollziehende Di-
reklorium glaubt das Mittel dazu, wenigstens einiger-
maßen, in dem Ertrage der Gebühren zu finden,
welche das Gescz für die Crthcii-.mg der Paßc auf
drei Batzen bestimmt, und wünscht daher, B- Gcftz-
geber, von Euch bevollmächtigt zu seyn, um densel-
den zu dieser Absicht zu verwenden. Wenn Ihr die-
sem Vorschlag Euecn Beifall gebet, so wer>" ' die
daher eingehenden Summen nach Abzug der tag
von Zeit zu Zeit durch die Unterstatthalrcr uu die
Verwaltungskammem ciugescndt und die Grundsätze
der Vertheil,>ag von dem Vvllziehungsdireftormm ans
eine mir den Bemühuiigen der Beamten, welchen

5

die Entschädigung xnaedachl wird, verhältnißmWge
Weift ftstgesezt werden.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
O ch 6.

Im Namen des Direktoriums, der Gen» Sekr.

Mousson.
Erlacher glaubt, da die Geftzgebung das Di-

rcktorium cingc adrii habe, alle mögliche Polizei zu
halten,, so muffe diese Bochschaft sogleich mic Dringe
üchkeit angenommen werden. Toma Michel fodert
Verweisung au die Agentencommission. Graf stimmt
Eilaazerii bei. Herzog v. M. folgt, will aber be-
stimmen, wie lange ein Paß gültig seyn soll. Er-
lâcher denkt, ein Paß sey so lange gülng als -r
ausdaure. Ca tier bemerkt, daß das Geftz be-

stimmt, daß a.e Paße >m Innern 1 Jahr dauren.
Die Bothschaft wird angenommen.

Das Direitsrium fobert 20,02-, Franken, um
mehrers öffentliche Gebäude unterhalten zu können.
Cartier fodert Verweisung an eine Commission.
A »verwerth folgt, wünscht aber baldigen Rap-
pvrr, weil Vcrnachlàstigung von Unterhalt der Cft-
bande, grossen Schaden veranlassen ka. n. Gmür
wuiiftht zu wissen, was für Gebäude reparirt weroen
müßen. Die Bochschaft wird einer Com.rWsn über-
geben, in die geordnet werden: Earlier, Ander-
werth und Legier.

Da der Senat den Beschluß verwirst, durch den

in der Hauptstadt, leine Schaubühne errichtet werben
darf, so glaubt Marcaccr, da es durchaus un-
schillich sey, in den jetzigen Zeiten Schauspiele in der
Hauptstadt »r haben/es muye diese Verfügung auf
ganz Heloet.t.i ausgedehnt werben, um den Senat
durch die Ailgenilinheit der Maaßregel zu bewege»,
d.elcn Beschluß anzunehmen. Z i m me r m a II II jobert
Tagesordnung, wril der Gegenstand untec die Polizei
gehört und mau sonst mit gleichem Grund das Tan-
zen und Spielen u. s. w. verbieten mußte; auch
müsse» wir die Welt nicht glauben macheu, daß wir
uns N! einem so traurigen Znstand befinden, der uns
leine Vergnügungen mehr gestalte; wer die Sache
anders anficht, ra-m zu Hause bleiben, inbem me-
memo ge; vungen wird ins Schauspiel zu gehen. S c-

crctan ist den übt über diese Verwerfung des Sena 's,
und wundert sie») daß Marcaccis Antrag Schwierig-
kcuen finde; in einem Augcnblik, wo wir verirrte
Bruder ins Gefängniß schleppen, Dawriandsverthel-
digcr verstümmelt m die Spsthaier tragen sehen, und

wo überall die öffentliche Noch am Tag liegt, des

greift er nicht., daß man noch Schauspiele habe»



will. Er utterstüzt also Marcaccis Antrag, denn
such die Stuumung des Volks erfodert denscl-cn.
^e;c ist ni.yt von dem, in den Dörfern wenigstens!,
vnsihuldig'n Tanz, sonder» von in Helsetien ungr-
wohnrcn Schauspielen, deren Vorbereitungen Aufseyen
machen wurde, die Rede, und die e wollen wir nicht
gerade in diesem traurigen Augenbük entführen.

Guter sagt, vor allem aus wu-idre ich mich
über die sogenannte Ordnungsmotion des B. Zimmer-
mann, welcher behauptet, der Antrag des B. Mar-
cacci w re eine -neue Motion, da er doch weiter
nichts als e ne natürliche Folge unsers vom Senat
verworfnen Beschlusses ist. Ich will die grosse Frage
j zt nicht untersuchen, ob die Schauspiele im Ganzen
mehr genüzt als geschadet habcu; eS liesse sich sehr
viel darüber sagen; ich bin auch weit entfernt, das
leztere im Allgemeinen anzunehnwn, aber ich getraue
mir zu behauptn, daß, wenn auch hie und da Eul-
tue des Geistes des Geschmaks und die sogeuantcu
schönen Künste und Wissenschaften dadurch befördert
worden sind, dennoch die Olgend und Sittlichkett ir-
g.nd einer Nation noch nie einen Zuwachs durch sie

gewonnen hat; ja ich behaupte dreiste, daß auf dem

ganzen Erdenrund noch nie ein Volk durch dieselben

moralisch besser geworden ist. Aus dieses Resultat
fuhrt die Weltgeschichte jeden fleißigen Forscher, und
die einzelne Geschichte der berühmtesten aller Volker,
der Gnecheu und Römer, beweist umviderspeechlich,
daß gerade im Zeitpunkt der höchste» Kultur beider
Nationen, wo die Schauspiele auch den höchsten Gp-
fei der dama! gen Kunst erreicht hatten, die Sitten
am oerdorbensten waren. Dieser Zeitpunkt fallt bei
den Atheiliensern in das Zeitalter des pcleponnesischen
Kriegs. Man wird mir einwenden, daß wahrend
diesem 27jährigen Krieg, dennoch das Theater zu
Athen nie geschlossen war; das weiß ich leider wohss
es war aber vielmehr ein Beweis der verdorbenen
Sitten, als des Muths und der Gleichgültigkeit ge-
gen Gefahren; und es kam die Athenieuser theuer
genug zu stehen, denn sie verloheen ihre Freiheit
dabei. Die R- mer, und in unsern Tagen die Franken,
haben weit edlcr gehandelt, indem sie bei Gefahren
des Vaterlands die Theater schlössen; und wir,
B. Repräsentanten, wollen diesem grossen Beispiel
folgen. Oder wer darf langnen, daß unser Vater-
land mehr in Gcsahr sey Zudem, wenn es auch an
sich nicht erwiesen ware, daß eben kein grosser mora-
lischer Nutzen bei den Schauspielen herauskäme, wenn
ich auch ihre übrigen Vortheile zugeben wollte, so

kommt es doch in diesem Augenbük gar sehr darauf
cin, ob sie im gegenwärtigen Zeitpunkt aus den Geist
und Charakter unsers Volks passen. Denn, was der

aufgeklarte, leichtsinnige Acheuienser nicht übel nahm,
das konnte der weniger aufgeklarte, ermkhafte Schwei-
ì« «itdes ausnehmen. Diesen Geist des Volks bitte

ich ja wohl zu beherzigen, und es w.'re zu w-'m-
sehen, wir hatte« oft mehr Rukstcht darauf genom-
men, viele unsrer Gesetze würden dann heiliger beob-
achtet worden seyn, und die ganze Revoiut vn hatte
mehr Eingang ins Herz unserer 'Burger gesunden.
Ader Ware das auch nicht, geböte nicht schon die
Klugheit diese Maaßregeln so frage ich inxy am
Ende, ich frage euch ernst und feierlich: ist es sitt-
lich gut, ist es tugendhaft gehandelt, wen» die
Gesczgeber Helveticas jezt in der Hauptstadt des
Landes ein Theater errichten lassen? ich frage euch,
hatt ihr das Her; euch in der Eomödie zu freuen,
wahrend rechts und links der traurige Bürgerkrieg
uns umringt? habt ihr dos Her; ein öuflspiel zu be-
klatschen, wahrend vielleicht im gleiche» Augenblik
einer eurer verirrten Bruder das Trauerspiel seines
lezten Augenbliks im Kampfe spielt? könnt ihr lachen,
wenn der Tod rings um euch seine Sense, das Feuer
rings um euch seine Flammen schwingt? und denn,
was werden unsre Brüder an den Grenzen von uns
denken, wann wir unser weniges Geld in der Comö-
d.e verschleudern, wahrend dem sie, sie die Ver--
cheidiger unsrer Rechte und unsrer Freiheit, unter
freiem Himmel für uns darben nein B. Gesczgeber,
das wollt ihr nicht! der allgemeine Beifall mit wel-
chem lezrlich die Motion des B-Secretan von euch auf-
genommen wurde, laßt mich hoffen, daß ihr eucre Grund-
satze über diesen Gegenstand nicht ändern werdet, und
oa ich überzeugt bin, baß wir, und nicht cme Muuk-
z palitat über die Wohlfahrt des Vaterlands wachen
müssen, da ich überzeugt bin, daß der Senat unsern
Beschluß blos deßwegen verworfen hat, weil er zu ein-
fettig sich auf Luzern allein einschränkte, so trage ich

bestimmt darauf an: es sollen im gegenwartigen Zeit-
puukt alle Theater in Helvetica geschlossen seyn.

Mar cacci s Antrag wird angenommen.
Ein vom Senat verworfner Beschluß über straf«

bare Ausreißer wird an die Commission zurükgcwiesen.
Franz S ch r e iber von Krim; bei Luzern wünscht,

daß sein Sohn von einem Engagement in dier8s>°o Mann
befwit werde, weil er vernahm, daß es zur Stellvcrtre-
rung eines zu diesem Dienst Verurtheilten seyn wllte.

Auf Erla chers Antrag wird diese Bittschrift
dem Direktorium zugewiesen» '

Versuch einer bestimmten und deutlichen Dar-
ftàng der mweräunerlichen Menschen-
und Staatsbürgerrechte, als Grundlage
der helvetischen Constitution. Von He in r.
Zschotte.

(Vorgelesen in der litt. Gesellschaft von Luzern.

Sitzung vom 14. Mai.)
Die Erklarnng.der Menschcnrechte, welche den Cou-
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